jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§12 00.GD

06. GD - 06. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

8§12

Einwohnerzahl

Fur die Festsetzung der Dienstpostenplane ist hinsichtlich der Einwohner die Zahl jener Personen maf3geblich, die zum
Stichtag fur die jeweils letzte Gemeinderatswahl, die aus Anlass des Auslaufens einer Funktionsperiode stattgefunden
hat, einen Wohnsitz in der Gemeinde haben.

In Kraft seit 14.09.2001 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gd/paragraf/12
file:///

	§ 12 Oö. GD
	Oö. GD - Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung


